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Sitzung des Ausschusses für Kultur am 14. Februar 2023 

TOP 2 „U*act“, Antrag der CDU-Fraktion, Vorlage 18/3152 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Kultur wurde der Tagesordnungs-

punkt Nr. 2 mit der Maßgabe der schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt. Ich 

berichte daher wie folgt: 

Das Bundesprogramm U*act der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me-

dien will Kooperationen von Theatern in Deutschland und Künstlerinnen und Künstler 

fördern, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ihre Heimat verlassen 

mussten. Die Beschäftigung und Einbindung in Produktionen des Schauspiels, des 

Tanzes oder in Performances soll Ankommen und Aufenthalt in Deutschland erleichtern 

und unterstützen.  

Darüber hinaus soll den geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern eine Stimme gege-

ben werden. Sie sollen ihren Beruf ausüben können und durch den Kontakt mit in 

Deutschland tätigen Künstlerinnen und Künstlern in eine soziale Anbindung und einen 

Austausch kommen können. 
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Für viele geflüchtete Künstlerinnen und Künstler ist ungewiss, ob und wann sie in ihrer 

Heimat wieder künstlerisch tätig sein können. Das Förderprogramm soll dabei helfen, 

diese Zeit zu überbrücken und Perspektiven zu schaffen.  

Innerhalb der Maßnahmen des Bundes im Kontext des Krieges in der Ukraine richtet 

sich das Hilfsprogramm an öffentlich getragene Staatstheater, Stadttheater und Lan-

desbühnen in Deutschland einerseits, sowie an künstlerisch selbst produzierende und 

Kunst vermittelnde Privattheater andererseits.  

Die Förderung kann je antragstellendem Theater maximal 25.000 Euro betragen. Die 

Abwicklung der Förderung, insbesondere die Prüfung, Bewilligung und Auszahlung, er-

folgt über den Deutschen Bühnenverein unter Einbeziehung des Votums eines Fach-

beirates. Die Zuwendung wird durch den Deutschen Bühnenverein durch privatrechtli-

chen Zuwendungsvertrag gewährt.  

Nach Angaben der Projektleitung Neustart Kultur & U*act beim Deutschen Bühnenver-

ein hat aus Rheinland-Pfalz nur das Theater Koblenz einen Förderantrag aus dem Pro-

gramm U*act gestellt. 

Es erhielt eine Förderung in Höhe von 5.595,45 Euro für die Anstellung einer Chorsän-

gerin im Musical-Bereich. 

Um etwaige Fragen Ihrerseits vorwegzunehmen: Gründe dafür, warum es aus unserem 

Land nur diesen einen Antrag gegeben hat, sind uns nicht bekannt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Katharina Binz 

Ministerin 


